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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1996

Norm

AHG §6 Abs1

Rechtssatz

Wird dem Kläger spätestens mit Zustellung eines Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes die Rechtswidrigkeit des

schadensauslösenden Bescheides bekannt, dann beginnt damit für ihn die dreijährige Verjährungsfrist zu laufen. Daß

die Verjährungsfrist (frühestens) ein Jahr nach Rechtskraft der schadensverursachenden Entscheidung oder Verfügung

endet, ist in diesem Fall unerheblich (vgl 1 Ob 17/93).
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